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(54) Zugangskontrollvorrichtung und Verfahren zum Betreiben der Zugangskontrollvorrichtung

(57) Es wird eine Zugangskontrollvorrichtung (1) für
Personen, umfassend ein von einem über eine Steue-
rung gesteuerten Aktuator betätigtes Sperrorgan (2) und
eine Leseeinrichtung (9) für eine Zugangsberechtigung,
wobei bei einer gültigen eingelesenen Zugangsberech-
tigung das Sperrorgan (2) von einer Sperrstellung in eine

Freigabestellung überführt wird, welche zumindest einen
Sensor (12, 13) aufweist, welcher ein Übersteigen bzw.
Überspringen des Sperrorgans (2) und/oder ein Unter-
kriechen des Sperrorgans (2) erkennt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Zugangskontrollvorrichtung für Personen gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Des weiteren be-
zieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Betreiben
der erfindungsgemäßen Zugangskontrollvorrichtung.
[0002] Zugangskontrollvorrichtungen für Personen
sind aus dem Stand der Technik bekannt und werden
beispielsweise bei Stadien, Messen, Bädern, Vergnü-
gungsparks sowie bei einer Vielfalt weiterer Einrichtun-
gen verwendet, bei denen Personen ein Gebäude oder
Gelände betreten oder verlassen.
[0003] Sie umfassen üblicherweise ein Sperrorgan,
welches von einem über eine Steuerung gesteuerten Ak-
tuator betätigt wird, um einer Person zu ermöglichen, ein
Gebäude bzw. Gelände zu betreten oder zu verlassen
sowie eine Leseeinrichtung für eine Zugangsberechti-
gung, wobei bei einer gültigen eingelesenen Zugangs-
berechtigung das Sperrorgan eine Freigabestellung ein-
nimmt.
[0004] Das Sperrorgan kann durch eine Drehsperre
gebildet sein, welche einen, zwei oder mehr Sperrarme
aufweisen kann. Beispielsweise kann das Sperrorgan als
Drehkreuz ausgebildet sein. Ferner kann das Sperrorgan
anstelle von Sperrarmen Sperrklappen aufweisen.
[0005] Bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Zugangskontrollvorrichtungen für Personen ist es oft auf-
grund der Anordnung des Sperrorgans möglich, durch
Überspringen bzw. Übersteigen des Sperrorgans oder
auch durch Unterkriechen des Sperrorgans unberechtig-
terweise ein Gebäude bzw. Gelände zu betreten oder zu
verlassen.
[0006] Dies resultiert in finanziellen Einbussen für die
Betreiber der mit Zugangskontrollvorrichtungen verse-
henen Areale, aber auch in einer Beeinträchtigung der
Sicherheit.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Zugangskontrollvorrichtung für Per-
sonen anzugeben, umfassend ein Sperrorgan, bei der
ein Übersteigen bzw. Überspringen des Sperrorgans so-
wie ein Unterkriechen des Sperrorgans erkannt und
durch geeignete Maßnahmen vermieden wird. Ein wei-
teres Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Betrei-
ben der erfindungsgemäßen Zugangskontrollvorrich-
tung anzugeben.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst. Ein Verfahren zum Betreiben
der erfindungsgemäßen Zugangskontrollvorrichtung ist
Gegenstand der Patentansprüche 12 und 14. Weitere
erfindungsgemäße Ausgestaltungen und Vorteile gehen
aus den entsprechenden Unteransprüchen hervor.
[0009] Demnach wird eine Zugangskontrollvorrich-
tung für Personen vorgeschlagen, umfassend ein von
einem über eine Steuerung gesteuerten Aktuator betä-
tigtes Sperrorgan und eine Leseeinrichtung für eine Zu-
gangsberechtigung, wobei bei einer gültigen eingelese-
nen Zugangsberechtigung das Sperrorgan von einer

Sperrstellung in eine Freigabestellung überführt wird,
welche zumindest einen Sensor ode reinen Sensor - Clu-
ster aufweist, der ein Übersteigen bzw.
[0010] Überspringen des Sperrorgans und/oder ein
Unterkriechen des Sperrorgans erkennt.
[0011] Vorzugsweise sind zwei Sensoren oder Sensor
- Cluster vorgesehen, wobei der erste Sensor bzw. Sen-
sor - Cluster ein Übersteigen bzw. Überspringen des
Sperrorgans und der zweite Sensor bzw. Sensor - Clu-
ster ein Unterkriechen des Sperrorgans detektieren
kann.
[0012] Beispielsweise kann für den Fall, dass zwei
Sensoren vorgesehen sind, ein Sensor zum Erkennen
eines Unterkriechversuchs am Gestell, an dem das Sper-
rorgan angeordnet ist, unterhalb des Sperrorgans ange-
ordnet sein; analog dazu kann ein Sensor zum Erkennen
des Übersteigens bzw. Überspringens des Sperrorgans
am Gestell, an dem das Sperrorgan angeordnet ist, ober-
halb des Sperrorgans angeordnet sein. Die Sensoren
können auch nicht unmittelbar an der Zugangskontroll-
vorrichtung angeordnet sein.
[0013] Es ist auch gemäß der Erfindung möglich, dass
die Sensoren an beiden Stirnseiten der Zugangskontroll-
vorrichtung (in Durchgangsrichtung vorne und hinten)
oder an entsprechenden Positionen an der Rückseite ei-
ner benachbarten Zugangskontrollvorrichtung angeord-
net sind. Beispielsweise kann ein Sensor zum Erkennen
eines Unterkriechversuchs an einer Stirnseite der Zu-
gangskontrollvorrichtung in Durchgangsrichtung vor
dem Sperrorgan und ein Sensor zum Erkennen des
Übersteigens bzw. Überspringens des Sperrorgans an
einer Stirnseite der Zugangskontrollvorrichtung in Durch-
gangsrichtung nach dem Sperrorgan angeordnet sein.
[0014] Des weiteren kann der zumindest eine Sensor
oberhalb der Zugangskontrollvorrichtung angeordnet
sein, wodurch ein großer Detektionsbereich gewährlei-
stet wird.
[0015] Gemäß der Erfindung wird ein Unterkriech-
bzw. Übersprungversuch erkannt, wenn zumindest ein
Sensor bedämpft wird und in einem vorgegebenen Zeit-
intervall vor und nach der Bedämpfung des Sensors kei-
ne oder keine gültige Zutrittsberechtigung eingelesen
worden ist.
[0016] Im Rahmen einer vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist der Sensor zum Erkennen eines
Unterkriechversuchs als kapazitiver Sensor ausgebildet,
der in der Zugangsspur der Zugangskontrollvorrichtung
angeordnet ist.
[0017] Zusätzlich zu dem zumindest einen Sensor zur
Erkennung eines Übersprung- bzw. Unterkriechver-
suchs kann die Zugangskontrollvorrichtung einen in der
Zugangsspur der Zugangskontrollvorrichtung angeord-
neten Wiegesensor aufweisen, wodurch festgestellt wer-
den kann, ob tatsächlich eine Person versucht hat, das
Sperrorgan zu unterkriechen.
[0018] Dies bedeutet, dass, wenn ein Sensor eine Be-
wegung erfasst bzw. bedämpft wird und der Wiegesen-
sor in einem vorgegebenen Zeitintervall vor und nach der
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Bedämpfung des Sensors ein Gewicht erfasst, welches
eine vorgegebene Schwelle überschreitet, ein Unter-
kriech- bzw. Übersprungversuch durch eine Person er-
kannt wird.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist zur Erfassung eines Unterkriech- bzw.
Übersprungversuchs mindestens eine Sensorengruppe
mit mindestens zwei vorzugsweise auf gleicher Höhe und
axial betrachtet hintereinander angeordneten Sensoren
vorgesehen. Ein Unterkriech- bzw. Übersprungversuch
wird erkannt, wenn die Sensoren einer Sensorengruppe
nacheinander innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne
bedämpft werden und im Zeitintervall zwischen der Be-
dämpfung des zuerst bedämpften Sensors und der Be-
dämpfung des zuletzt bedämpften Sensors keine oder
keine gültige Zutrittsberechtigung eingelesen worden ist.

Beispielsweise können zur Erfassung eines

[0020] Unterkriechversuchs oder eines Übersprung-
versuchs zwei Sensoren axial betrachtet hintereinander
unterhalb bzw. oberhalb des Sperrorgans angeordnet
sein, wobei ein Sensor axial betrachtet vor dem Sperror-
gan und der andere Sensor axial betrachtet nach dem
Sperrorgan angeordnet ist.
[0021] Für den Fall, dass ein dass ein Wiegesensor
vorgesehen ist, wird ein Unterkriech- bzw. Übersprung-
versuch erkannt, wenn die Sensoren einer Sensoren-
gruppe nacheinander innerhalb einer vorgegebenen
Zeitspanne bedämpft werden, im Zeitintervall zwischen
der Bedämpfung des zuerst bedämpften Sensors und
der Bedämpfung des zuletzt bedämpften Sensors keine
oder keine gültige Zutrittsberechtigung eingelesen wor-
den ist und der Wiegesensor im Zeitintervall im Zeitinter-
vall zwischen der Bedämpfung des zuerst bedämpften
Sensors und der Bedämpfung des zuletzt bedämpften
Sensors ein Gewicht erfasst, welches eine vorgegebene
Schwelle überschreitet.
[0022] Hierbei kann der zumindest eine Sensor als
Lichtschranke, als Ultraschallsensor, welcher die Entfer-
nung zum erfassten Objekt detektiert, als Radarsensor,
welcher die Entfernung und die Geschwindigkeit des er-
fassten Objektes detektiert, als Laserradar oder im all-
gemeinen als jeder aus dem Stand der Technik bekann-
ter geeigneter Näherungssensor ausgeführt sein. Es ist
ferner auch möglich, dass der zumindest eine Sensor als
optoelektronischer Sensor ausgeführt ist.
[0023] Gemäß der Erfindung wird bei Erkennung eines
Unterkriech-, oder Übersprung- bzw. Übersteigversuchs
des Sperrorgans ein stiller oder lauter Alarm ausgelöst,
wobei optional eine akustische und/oder optische War-
nung ausgegeben wird.
[0024] Im Rahmen einer besonders vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung umfasst die Zugangskon-
trollvorrichtung zumindest eine Einrichtung zur Aufnah-
me von Bildern, beispielsweise eine Digitalkamera, wel-
che bei Erkennung eines Unterkriech- bzw. Übersprung-
versuchs eine Aufnahme der Person macht, welche den

Versuch unternommen hat; diese Aufnahme kann an ei-
ner Displayeinrichtung der Zugangskontrollvorrichtung
angezeigt werden, vorzugsweise gleichzeitig mit der
Ausgabe der optischen und/oder akustischen Warnung.
Ferner kann diese Aufnahme gespeichert werden, um
als Beweismaterial für den Unterkriech-, Übersprung-
bzw. Übersteigversuch verwendet werden. Die zumin-
dest eine Kamera kann an der Zugangskontrolleinrich-
tung oder in der Nähe der Zugangskontrolleinrichtung,
beispielsweise oberhalb der Zugangskontrollvorrichtung
angeordnet sein.
[0025] Die erfindungsgemäße Zugangskontrollvor-
richtung kann gemäß dem Europäischen Patent EP
1619631 B1 der Anmelderin, die vollinhaltlich Gegen-
stand dieser Beschreibung sein soll, einen Sensor zur
Detektion eines Rollstuhls und/oder eines Kinderwagens
im Bereich des Sperrorgans aufweisen, der vorzugswei-
se als induktiver Sensor ausgeführt ist und den Aktuator
zum Überführen des Sperrorgans von der Freigabestel-
lung in die Sperrstellung erst nach Austritt des Rollstuhls
oder des Kinderwagens aus seinem Detektionsbereich
ansteuert. Zudem kann in Durchgangsrichtung nach ei-
nem ersten Sensor zur Rollstuhl- und/oder Kinderwagen-
detektion ein zweiter Sensor zur Rollstuhl- und/oder Kin-
derwagendetektion vorgesehen sein, wobei der Aktuator
zum Überführen des Sperrorgans in die Schließstellung
nicht vor Erreichen des zweiten Sensors durch den Roll-
stuhl und/oder der Kinderwagen angesteuert wird. Eine
Rollstuhl- und/oder Kinderwagendetektion kann auch
mittels einer Kamera, eines Lichtschranken-Arrays oder
weiterer geeigneter Vorrichtungen erkannt und vermes-
sen werden.
[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figur, welche eine perspektivische Darstel-
lung einer gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ausgeführten Zugangskontrollvorrichtung
mit einem Sperrarm darstellt, beispielhaft näher erläutert.
[0027] In der beigefügten Figur ist eine Zugangskon-
trollvorrichtung 1 dargestellt, welche ein Sperrorgan 2
mit einem Sperrarm 3 zum Sperren des Zugangs 4 auf-
weist, das von einem nicht dargestellten Elektromotor
als Aktuator angetrieben werden kann. Beim gezeigten
Beispiel kann der Zugang in Richtung des Pfeils 5 pas-
siert werden.
[0028] Die Zugangskontrollvorrichtung gemäß der bei-
gefügten Figur weist ein Gestell 6 mit einem Gehäuse 7
auf, in dem der Aktuator, das Antriebsgetriebe und die
elektronische Steuerung der Zugangskontrollvorrichtung
angeordnet sind. Auf dem Gehäuse 7 ist ein weiteres
Gehäuse 8 angeordnet, in dem eine Leseeinrichtung 9
für die Zugangsberechtigungen angeordnet ist; bei-
spielsweise kann die Leseeinrichtung als Leseeinrich-
tung für Magnetkarten mit darauf abgelegter Zugangs-
berechtigung oder als berührungslose Leseeinrichtung,
beispielsweise als Barcode - Scanner ausgeführt sein.
Ferner kann die Zugangskontrollvorrichtung 1 eine Dis-
playeinrichtung 9 aufweisen, welches Informationen für
den Benutzer anzeigt.
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[0029] Die gemäß der Erfindung ausgeführte Zu-
gangskontrollvorrichtung 1 kann eine Kamera 11 aufwei-
sen, die der Zuordnung einer Zutrittsberechtigung zu ei-
nem Gesicht dient oder bei Erkennung eines Unter-
kriech- bzw. Übersprungversuchs eine Aufnahme der
Person macht, welche den Versuch unternommen hat.
Die Kamera kann auch an einer anderen Stelle und nicht
unmittelbar an der Zugangskontrollvorrichtung angeord-
net sein und eine nachgeschaltete Bildverarbeitung und
-auswertung aufweisen.
[0030] Bezugnehmend auf die beigefügte Figur weist
die Zugangskontrollvorrichtung 1 einen Sensor 13, wel-
cher ein Übersteigen bzw. Überspringen des Sperror-
gans 2 erkennt und einen weiteren Sensor 12 zum De-
tektieren eines Unterkriechens des Sperrorgans 2 auf.
Alternativ kann lediglich ein Sensor vorgesehen sein,
welcher ein Übersteigen bzw. Überspringen und ein Un-
terkriechen des Sperrorgans 2 erkennen kann. Anstelle
eines einzigen Sensors kann erfindungsgemäß auch ein
Sensor - Cluster vorgesehen sein.
[0031] Die Sensoren können als Näherungssensoren
ausgeführt sein, beispielsweise als Lichtschranken, Ul-
traschallsensoren oder Radarsensoren. Ferner können
als Sensoren 2D- oder 3D-Kameras verwendet werden.
[0032] Wie aus der Figur ersichtlich, ist der Sensor 12
zum Erkennen eines Unterkriechversuchs am Gestell 6
bzw. am Gehäuse 7 unterhalb des Sperrorgans 2 ange-
ordnet; der Sensor zum Erkennen des Übersteigens bzw.
Überspringens des Sperrorgans ist bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel ebenfalls am Gestell 6 bzw. am Ge-
häuse 7 oberhalb des Sperrorgans 2 angeordnet.
[0033] Gemäß der Erfindung wird ein Unterkriech-
bzw. Übersprungversuch des Sperrorgans 2 erkannt,
wenn zumindest einer der Sensoren 12, 13 bedämpft
wird und in einem vorgegebenen Zeitintervall vor und
nach der Bedämpfung des Sensors keine oder keine gül-
tige Zutrittsberechtigung eingelesen worden ist.
[0034] Bei Erkennung eines Unterkriech- bzw. Über-
sprungversuchs des Sperrorgans 2 wird gemäß der Er-
findung ein stiller oder lauter Alarm ausgelöst und optio-
nal eine akustische und/oder optische Warnung ausge-
geben.
[0035] Für den Fall, dass eine Kamera 11 vorgesehen
ist, wird bei Erkennung eines Unterkriech- bzw. Über-
sprungversuchs eine Aufnahme der Person gemacht,
welche den Versuch unternommen hat, wobei diese Auf-
nahme an der Displayeinrichtung 9 der Zugangskontroll-
vorrichtung 1 vorzugsweise gleichzeitig mit der Ausgabe
der optischen und/oder akustischen Warnung angezeigt
werden kann.

Patentansprüche

1. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, um-
fassend ein von einem über eine Steuerung gesteu-
erten Aktuator betätigtes Sperrorgan (2) und eine
Leseeinrichtung (9) für eine Zugangsberechtigung,

wobei bei einer gültigen eingelesenen Zugangsbe-
rechtigung das Sperrorgan von einer Sperrstellung
in eine Freigabestellung überführt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie zumindest einen Sensor
oder einen Sensor - Cluster (12, 13) aufweist, wel-
cher ein Übersteigen bzw. Überspringen des Sper-
rorgans (2) und/oder ein Unterkriechen des Sperror-
gans (2) erkennt.

2. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Sensoren oder Sensor - Cluster (12, 13) vorgesehen
sind, wobei der erste Sensor bzw. Sensor - Cluster
(13) ein Übersteigen bzw. Überspringen des Sper-
rorgans (2) und der zweite Sensor bzw. Sensor -
Cluster (12) ein Unterkriechen des Sperrorgans (2)
erfasst.

3. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Sensor (12) zum Erkennen eines Unter-
kriechversuchs am Gestell (6), an dem das Sperror-
gan (2) angeordnet ist, unterhalb des Sperrorgans
(2) angeordnet ist und dass ein Sensor (13) zum
Erkennen des Übersteigens bzw. Überspringens
des Sperrorgans (2) am Gestell (6) oberhalb des
Sperrorgans (2) angeordnet ist.

4. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Sensor (12) zum Erkennen eines Unter-
kriechversuchs an einer Stirnseite der Zugangskon-
trollvorrichtung in Durchgangsrichtung vor dem
Sperrorgan (2) und dass ein Sensor (13) zum Erken-
nen des Übersteigens bzw. Überspringens des
Sperrorgans (2) an einer Stirnseite der Zugangskon-
trollvorrichtung in Durchgangsrichtung nach dem
Sperrorgan (2) angeordnet ist.

5. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Erfassung eines Unterkriech- bzw. Übersprungver-
suchs mindestens eine Sensorengruppe mit minde-
stens zwei auf gleicher Höhe und axial betrachtet
hintereinander angeordneten Sensoren vorgesehen
ist.

6. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Erfassung eines Unterkriechversuchs oder eines
Übersprungversuchs zwei Sensoren axial betrach-
tet hintereinander unterhalb bzw. oberhalb des Sper-
rorgans angeordnet sind, wobei ein Sensor axial be-
trachtet vor dem Sperrorgan (2) und der andere Sen-
sor axial betrachtet nach dem Sperrorgan (2) ange-
ordnet ist.

7. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
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einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zumindest eine Sensor
(12, 13) als Näherungssensor, als optoelektroni-
scher Sensor oder als 2D- bzw. 3D - Kamera aus-
geführt ist.

8. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
zumindest eine Sensor (12, 13) als Lichtschranke,
als Ultraschallsensor oder als Radarsensor ausge-
führt ist.

9. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor zum Erkennen eines Unterkriech-
versuchs als kapazitiver Sensor ausgeführt ist, der
in die Zugangsspur der Zugangskontrollvorrichtung
angeordnet ist.

10. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Einrichtung (11) zur
Aufnahme von Bildern umfasst, welche bei Erken-
nung eines Unterkriech- bzw. Übersprungversuchs
eine Aufnahme der Person macht, welche den Ver-
such unternommen hat.

11. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, nach
einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie einen in der Zugangsspur
der Zugangskontrollvorrichtung angeordneten Wie-
gesensor aufweist.

12. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontrollvor-
richtung (1) für Personen, nach einem der vorange-
henden Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Unterkriech- bzw. Über-
sprungversuch erkannt wird, wenn zumindest ein
Sensor (12, 13) bedämpft wird und in einem vorge-
gebenen Zeitintervall vor und nach der Bedämpfung
des Sensors (12, 13) keine oder keine gültige Zu-
trittsberechtigung eingelesen worden ist.

13. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontrollvor-
richtung (1) für Personen, nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass ein
Wiegesensor vorgesehen ist, ein Unterkriech- bzw.
Übersprungversuch erkannt wird, wenn ein Sensor
(12, 13) bedämpft wird, in einem vorgegebenen Zeit-
intervall vor und nach der Bedämpfung des Sensors
(12, 13) keine oder keine gültige Zutrittsberechti-
gung eingelesen worden ist und der Wiegesensor in
einem vorgegebenen Zeitintervall vor und nach der
Bedämpfung des Sensors ein Gewicht erfasst, wel-
ches eine vorgegebene Schwelle überschreitet.

14. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontrollvor-
richtung (1) für Personen gemäß Anspruch 5 oder

6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Unterkriech-
bzw. Übersprungversuch erkannt wird, wenn die
Sensoren einer Sensorengruppe nacheinander in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne bedämpft
werden und im Zeitintervall zwischen der Bedämp-
fung des zuerst bedämpften Sensors und der Be-
dämpfung des zuletzt bedämpften Sensors keine
oder keine gültige Zutrittsberechtigung eingelesen
worden ist.

15. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontrollvor-
richtung (1) für Personen nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass ein
Wiegesensor vorgesehen ist, ein Unterkriech- bzw.
Übersprungversuch erkannt wird, wenn die Senso-
ren einer Sensorengruppe nacheinander innerhalb
einer vorgegebenen Zeitspanne bedämpft werden,
im Zeitintervall zwischen der Bedämpfung des zu-
erst bedämpften Sensors und der Bedämpfung des
zuletzt bedämpften Sensors keine oder keine gültige
Zutrittsberechtigung eingelesen worden ist und der
Wiegesensor im Zeitintervall zwischen der Bedämp-
fung des zuerst bedämpften Sensors und der Be-
dämpfung des zuletzt bedämpften Sensors ein Ge-
wicht erfasst, welches eine vorgegebene Schwelle
überschreitet.

16. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontrollvor-
richtung (1) für Personen nach einem der Ansprüche
11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass bei Er-
kennung eines Unterkriech- oder Übersprung- bzw.
Übersteigversuchs des Sperrorgans (2) ein stiller
oder lauter Alarm ausgelöst wird, wobei optional eine
akustische und/oder optische Warnung ausgegeben
wird.

17. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontrollvor-
richtung (1) für Personen, nach einem der Ansprü-
che 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass für
den Fall, dass die Zugangskontrollvorrichtung (1) ei-
ne Einrichtung (11) zur Aufnahme von Bildern um-
fasst, bei Erkennen eines Unterkriech- oder Über-
sprung- bzw. Übersteigversuchs des Sperrorgans
(2) eine Aufnahme der Person gemacht wird, welche
den Versuch unternommen hat, wobei die Aufnahme
optional an einer Displayeinrichtung (9) der Zu-
gangskontrollvorrichtung angezeigt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen, um-
fassend ein von einem über eine Steuerung gesteu-
erten Aktuator betätigtes Sperrorgan (2) und eine
Leseeinrichtung (9) für eine Zugangsberechtigung,
wobei bei einer gültigen eingelesenen Zugangsbe-
rechtigung das Sperrorgan von einer Sperrstellung
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in eine Freigabestellung überführt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie zumindest einen Sensor
oder einen Sensor - Cluster (12, 13) aufweist, wel-
cher ein Übersteigen bzw. Überspringen des Sper-
rorgans (2) und/oder ein Unterkriechen des Sperror-
gans (2) erkennt und dass sie eine Einrichtung (11)
zur Aufnahme von Bildern umfasst, welche bei Er-
kennung eines Unterkriech- bzw. Übersprungver-
suchs eine Aufnahme der Person macht, welche den
Versuch unternommen hat.

2. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Sensoren oder Sensor - Cluster (12, 13) vor-
gesehen sind, wobei der erste Sensor bzw. Sensor
- Cluster (13) ein Übersteigen bzw. Überspringen
des Sperrorgans (2) und der zweite Sensor bzw.
Sensor - Cluster (12) ein Unterkriechen des Sper-
rorgans (2) erfasst.

3. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Sensor (12) zum Erkennen eines Unter-
kriechversuchs am Gestell (6), an dem das Sperror-
gan (2) angeordnet ist, unterhalb des Sperrorgans
(2) angeordnet ist und dass ein Sensor (13) zum
Erkennen des Übersteigens bzw. Überspringens
des Sperrorgans (2) am Gestell (6) oberhalb des
Sperrorgans (2) angeordnet ist.

4. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Sensor (12) zum Erkennen eines Unter-
kriechversuchs an einer Stirnseite der Zugangskon-
trollvorrichtung in Durchgangsrichtung vor dem
Sperrorgan (2) und dass ein Sensor (13) zum Erken-
nen des Übersteigens bzw. Überspringens des
Sperrorgans (2) an einer Stirnseite der Zugangskon-
trollvorrichtung in Durchgangsrichtung nach dem
Sperrorgan (2) angeordnet ist.

5. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Erfassung eines Unterkriech- bzw. Übersprung-
versuchs mindestens eine Sensorengruppe mit min-
destens zwei auf gleicher Höhe und axial betrachtet
hintereinander angeordneten Sensoren vorgesehen
ist.

6. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Erfassung eines Unterkriechversuchs oder eines
Übersprungversuchs zwei Sensoren axial betrach-
tet hintereinander unterhalb bzw. oberhalb des Sper-
rorgans angeordnet sind, wobei ein Sensor axial be-
trachtet vor dem Sperrorgan (2) und der andere Sen-
sor axial betrachtet nach dem Sperrorgan (2) ange-
ordnet ist.

7. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach einem der vorangehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Sensor (12, 13) als Näherungssensor, als optoelek-
tronischer Sensor oder als 2D- bzw. 3D - Kamera
ausgeführt ist.

8. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der zumindest eine Sensor (12, 13) als Lichtschran-
ke, als Ultraschallsensor oder als Radarsensor aus-
geführt ist.

9. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor zum Erkennen eines Unterkriech-
versuchs als kapazitiver Sensor ausgeführt ist, der
in die Zugangsspur der Zugangskontrollvorrichtung
angeordnet ist.

10. Zugangskontrollvorrichtung (1) für Personen,
nach einem der vorangehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass sie einen in der Zu-
gangsspur der Zugangskontrollvorrichtung ange-
ordneten Wiegesensor aufweist.

11. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontroll-
vorrichtung (1) für Personen, nach einem der voran-
gehenden Ansprüche 1 bis 4 und 7 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Unterkriech- bzw. Über-
sprungversuch erkannt wird, wenn zumindest ein
Sensor (12, 13) bedämpft wird und in einem vorge-
gebenen Zeitintervall vor und nach der Bedämpfung
des Sensors (12, 13) keine oder keine gültige Zu-
trittsberechtigung eingelesen worden ist.

12. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontroll-
vorrichtung (1) für Personen, nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass ein
Wiegesensor vorgesehen ist, ein Unterkriech- bzw.
Übersprungversuch erkannt wird, wenn ein Sensor
(12, 13) bedämpft wird, in einem vorgegebenen Zeit-
intervall vor und nach der Bedämpfung des Sensors
(12, 13) keine oder keine gültige Zutrittsberechti-
gung eingelesen worden ist und der Wiegesensor in
einem vorgegebenen Zeitintervall vor und nach der
Bedämpfung des Sensors ein Gewicht erfasst, wel-
ches eine vorgegebene Schwelle überschreitet.

13. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontroll-
vorrichtung (1) für Personen gemäß Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Unterkriech-
bzw. Übersprungversuch erkannt wird, wenn die
Sensoren einer Sensorengruppe nacheinander in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne bedämpft
werden und im Zeitintervall zwischen der Bedämp-
fung des zuerst bedämpften Sensors und der Be-
dämpfung des zuletzt bedämpften Sensors keine
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oder keine gültige Zutrittsberechtigung eingelesen
worden ist.

14. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontroll-
vorrichtung (1) für Personen nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass ein
Wiegesensor vorgesehen ist, ein Unterkriech- bzw.
Übersprungversuch erkannt wird, wenn die Senso-
ren einer Sensorengruppe nacheinander innerhalb
einer vorgegebenen Zeitspanne bedämpft werden,
im Zeitintervall zwischen der Bedämpfung des zu-
erst bedämpften Sensors und der Bedämpfung des
zuletzt bedämpften Sensors keine oder keine gültige
Zutrittsberechtigung eingelesen worden ist und der
Wiegesensor im Zeitintervall zwischen der Bedämp-
fung des zuerst bedämpften Sensors und der Be-
dämpfung des zuletzt bedämpften Sensors ein Ge-
wicht erfasst, welches eine vorgegebene Schwelle
überschreitet.

15. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontroll-
vorrichtung (1) für Personen nach einem der Ansprü-
che 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass bei
Erkennung eines Unterkriech- oder Übersprung-
bzw. Übersteigversuchs des Sperrorgans (2) ein stil-
ler oder lauter Alarm ausgelöst wird, wobei optional
eine akustische und/oder optische Warnung ausge-
geben wird.

16. Verfahren zum Betreiben einer Zugangskontroll-
vorrichtung (1) für Personen, nach einem der An-
sprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
für den Fall, dass die Zugangskontrollvorrichtung (1)
eine Einrichtung (11) zur Aufnahme von Bildern um-
fasst, bei Erkennen eines Unterkriech- oder Über-
sprung- bzw. Übersteigversuchs des Sperrorgans
(2) eine Aufnahme der Person gemacht wird, welche
den Versuch unternommen hat, wobei die Aufnahme
optional an einer Displayeinrichtung (9) der Zu-
gangskontrollvorrichtung angezeigt wird.
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